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Kopie: Meike Rohwer

z, K. 

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Landwehr 4-6
47533 Kleve

Tel.: 02821/ 84-314
Fax.: 02821/ 84-414
----- Weitergeleitet von Sylvia Robinson/Kleve/DE am 05.01.2015 10:23 -----

Von: Stürmer, Dr. Andreas <Andreas.Stuermer@lvr.de>
An: "'Sylvia.Robinson@kleve.de'" <Sylvia.Robinson@kleve.de>
Kopie: "'Martin.Verhoeven@kleve.de'" <Martin.Verhoeven@kleve.de>
Datum: 05.01.2015 10:17
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr.: 1-089-10 für den Bereich Hagsche Straße/ Hagsche Port (altes 

Postgebäude)  hier: Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Frau Robinson, 

 

hinsichtlich der beabsichtigten Festsetzungen für den nordwestlichen Teilbereich des  

Plangebiets MK 4 bestehen denkmalpflegerische Bedenken wegen der unmittelbaren  

Nachbarschaft zum Baudenkmal ehem. Herz-Jesu-Kloster, Hagsche Port 23.

Hier sollten wir beim nächsten gemeinsamen Termin eine Abstimmung hinsichtlich  

Dachform, First- und Traufhöhe anstreben.

 

Mit freundlichem Gruß

 

I.A. Andreas Stürmer

 

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland

andreas.stuermer@lvr.de

02234 9854 546

 

 

 

Von: Sylvia.Robinson@kleve.de [mailto:Sylvia.Robinson@kleve.de] 
Gesendet: Montag, 29. Dezember 2014 12:09
An: angela.kunze@blb.nrw.de; kyra.weyres@brd.nrw.de; 
nordendorf@bistum-muenster.de; VA-TOEB.Dortmund@bundesimmobilien.de; 
dbsimm-kln-baurecht@deutschebahn.com; deichgraef@deichschau-dueffelt.de; 
rechner@deichschau-dueffelt.de; Deichschau-Rindern@t-online.de; info@dvxk.de; 
WilleM@eba.bund.de; Knoor@euregio.org; andreas.hermsen@kranenburg.de; 



poststelle@gd.nrw.de; claudia.schulte-urlitzki@hwk-duesseldorf.de; Stürmer, Dr. 
Andreas; Martin.Verhoeven@kleve.de; gerber@niederrhein.ihk.de; 
heinrich.schnetger@lwk.nrw.de; niederrhein@wald-und-holz.nrw.de; 
regionalplanung@stadt-emmerich.de; ralf.ketz@stadtwerke-kleve.de; 
plan3.as-wes@strassen.nrw.de; hotline-kls.karlsruhe@telekom.de; 
malte.reinsch@bezreg-koeln.nrw.de; wsa-duisburg-rhein@wsv.bund.de
Betreff: Bebauungsplan Nr.: 1-089-10 für den Bereich Hagsche Straße/ Hagsche 
Port (altes Postgebäude) hier: Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
 
Bebauungsplan Nr.: 1-089-10 für den Bereich Hagsche Straße/ Hagsche Port 
(altes Postgebäude) 
hier: Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1-089-10 für den Bereich Hagsche Straße/ 
Hagsche Port (altes Postgebäude) liegt in der Zeit vom 05.01.2015 bis 19.01.2015 
einschließlich im Rathaus, Landwehr 4-6, 47533 Kleve, Fachbereich Planen und 
Bauen, Zimmer 224 während der Besuchszeiten öffentlich aus. 

In der Anlage sind die erforderlichen Unterlagen als pdf-Dateien beigefügt. 
Selbstverständlich können im Fall der Beteiligung und bei Bedarf die 
entsprechenden Unterlagen in Papierform angefordert werden. 

Für weitere Fragen und Anregungen zur Beteiligung per E-mail stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Ihnen wird hiermit Gelegenheit gegeben, innerhalb der öffentlichen Auslegung zu 
dem Planentwurf inklusive Begründung Stellung zu nehmen. Sollte ich keine 
Mitteilung erhalten gehe ich davon aus, dass von Ihnen wahrzunehmende 
öffentliche Belange nicht berührt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Sylvia Robinson 

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Landwehr 4-6
47533 Kleve

Tel.: 02821/ 84-314
Fax.: 02821/ 84-414 











 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland   
   
   

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

Endenicher Straße 133 ∙ 53115 Bonn   Datum und Zeichen bitte stets angeben 
 

9
8
2
-0

0
1
-0

5
.2

0
0
9
 

Wir freuen uns über Ihre Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit. Sie erreichen uns unter der 
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Stadt Kleve 

Der Bürgermeister 

Planen und Bauen 

Postfach 1955 

47517 Kleve 

  22.01.2015 

333.45-70.1/15-001 

 

Frau Semrau 

Tel    0228 9834137 

Fax   022182842253 

sandra.semrau@lvr.de 

Bebauungsplan Nr. 1-089-10 für den Bereich Hagsche Straße / Hagsche 

Poort (altes Postgebäude) 

Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Hier: Belange der Bodendenkmalpflege 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Zusendung der Planungsunterlagen danke ich Ihnen. 

 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Schutzbereichs des in die Denkmalliste der Stadt 

Kleve eingetragenen Bodendenkmal KLE 245 – Stadt Kleve - , in der historischen 

Altstadt von Kleve, an der Straße, die historisch hinter der Stadtmauer verlief. Das 

Grundstück grenzt im Südosten an das mittelalterliche Hagsche Tor / Hagsche 

Poort, das heute obertägig nicht mehr erhalten ist. 

 

Es ist daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, 

dass sich im Planbereich bedeutende Relikte der Geschichte der Stadt Kleve und der 

hier lebenden und arbeitenden Menschen erhalten haben. Dazu gehören Fundamen-

te von Vorgängerbebauung, Laufschichten, Fußböden, Wegepflasterungen, Brunnen, 

Latrinen und Abfallgruben usw. sowie die in diesen Befunden enthaltenen Funde. 

 

Auf diese Befund/Fundlage verweisen neben den historischen Grundlagen archäolo-

gische Untersuchungen in der nahen Umgebung des Plangebietes. Unmittelbar nörd-

lich wurden Untersuchungen in der sog. Böllenstege durchgeführt (NI 2003/1016), 

die umfangreiche Zeugnisse zur Geschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit ergaben. 

Bei baubegleitenden Untersuchungen im Zuge von Leitungsverlegungen in der 

Hagschen Port wurden Ziegelfundamente nahe des ehemaligen Hagschen Tores er-
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mittelt (NI 20121/1001). Ebenso sei auf die umfangreichen Grabungsergebnisse 

mittelalterlicher bis neuzeitlicher Datierung bei den Grabungen im Bereich der Spar-

kasse Goldstraße hingewiesen (NI 1989/0104). 

 

Ziel der Planung ist es, das ehemalige Postgebäude einer neuen Nutzung zuführen 

zu können, sowie den angrenzenden Bereich „städtebaulich sinnvoll zu ordnen“. Ich 

gehe davon aus, dass mit der Neuordnung auch die Festsetzung neuer Baufenster 

verbunden ist. Es wird also zu Bodeneingriffen in den Bereichen des Bodendenkmals 

kommen, die bislang noch nicht durch die vorhandene Bebauung gestört sind.  

 

Gegen eine Überplanung nicht gestörter Flächen innerhalb des Plangebietes beste-

hen meinerseits daher Bedenken. 

 

Bereits im Rahmen des Scoping zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes für die 

Stadt Kleve habe ich mit Schreiben vom 16.09.2011 auf die Belange der Boden-

denkmalpflege hingewiesen. Das Bodendenkmal KLE 245 ist seit dem 07.11.2008 in 

die Denkmalliste der Stadt Kleve eingetragen. Mit o.a. Stellungnahme hatte ich be-

reits auf die Notwendigkeit verwiesen, die ortsfesten Bodendenkmäler nachrichtlich 

in den FNP zu übernehmen und darzustellen. Gleiches gilt damit auch für den nun zu 

entwickelnden Bebauungsplan. 

 

Für die bereits in die Denkmalliste eingetragenen ortsfesten Bodendenkmäler ist der 

Planungsleitsatz des § 11 DSchG NW zwingend zu beachten. Danach haben die Ge-

meinden die Sicherung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu gewährleis-

ten. Sichern heißt, den vorhandenen Bestand ungestört zu erhalten. Zielsetzung bei 

der Neuaufstellung des FNP und der Neufestsetzungen im Bebauungsplan muss es 

deshalb – nicht zuletzt im Hinblick auf die Vermeidung von Konflikten zwischen Pla-

nungs- und Denkmalrecht in der verbindlichen Bauleitplanung – sein, diesem Pla-

nungsleitsatz durch geeignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde Dar-

stellungen bereits in der vorbereitenden Bauleitplanung Rechnung zu tragen.  

 

Dies stellt auch keine dem Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf wider-

streitende Zielsetzung dar, der für den allgemeinen Siedlungsbereich unter der Ent-

wicklung von Wohnraum auch komplementäre Nutzungen wie Grün- und Erholungs-

flächen vorsieht. 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Semrau 
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Von: bauleitplanungen <bauleitplanungen@brd.nrw.de> 
An: "Sylvia.Robinson@kleve.de" <Sylvia.Robinson@kleve.de> 
Datum: 28.01.2015 08:19 
Betreff: BPL Nr. 1-089-10 für den Bereich Hagsche Straße/ Hagsche Port (altes Postgebäude); Az: 

53.01.04.04-418/2014-Ka/Z 
Gesendet von: "Zimmerhofer, Kirsten" <Kirsten.Zimmerhofer@brd.nrw.de> 
 
 
 

Stadt Kleve 
  
Bebauungsplan Nr. 1-089-10 für den Bereich Hagsche Straße/ Hagsche Port (altes 
Postgebäude) 
  
Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 
Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
  
Ihre Mail vom 29.12.2014 
  
  
  
Im Rahmen des o. g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stellungnahme 
gebeten. 
  
  
Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme: 
  

-     Nicht berührt. 

  
  
Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
  

-     Luftrechtliche Belange sind von der Planung BPL Nr. 1-089-10 für den Bereich 
Hagsche Straße/ Hagsche Port (altes Postgebäude) nicht betroffen. 
  
  
Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und der Bodenordnung (Dez. 
33) ergeht folgende Stellungnahme: 
  

-     Belange sind nicht betroffen. 

  
  
Hinsichtlich der Belange der Städtebauaufsicht, der Bau-, Wohnungs- und 
Denkmalangelegenheiten sowie –förderung (Dez. 35) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
  

-     Das gesamte Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des in die 
Denkmalliste der Stadt Kleve eingetragenen Bodendenkmals KLE 245 (mittelalterliche 



und frühneuzeitige Altstadt Kleve). Die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (DSchG NW) sind zu beachten. 
  
  
Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht 
folgende Stellungnahme: 
  

-     Nicht berührt. 

  
  
Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
  

-     Nicht berührt. 
  
  
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
  

-     Nicht berührt. 
  
  
Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
  

-     Nicht berührt. 
  
  
Sollten durch den Planentwurf die Aufgabenbereiche des Landschafts- und 
Naturschutzes, der Wasser- und Abfallwirtschaft und des Immissionsschutzes im 
Zuständigkeitsbereich der Abteilung 5 (Umwelt, Dez. 51 – 54) der Bezirksregierung 
Düsseldorf nicht berührt sein, bitte ich Sie durch die zuständigen unteren 
Umweltbehörden o.g. Aufgabenbereiche prüfen und bewerten zu lassen. 
  
Ansprechpartner: 

•         Belange der Städtebauaufsicht, der Bau-, Wohnungs- und 
Denkmalangelegenheiten sowie –förderung (Dez. 35): 
Frau, Ursula Hitzbleck, Tel. 0211/475-2826, Email: ursula.hitzbleck@brd.nrw.de 
  
  
Hinweis:  
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf 
als Träger öffentlicher Belange. Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate 
beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate / 
Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 



Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. in späteren 
Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht 
werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 
  
gez. Kirsten Zimmerhofer 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 53 - Immissionsschutz 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

 

Tel.:  0211 / 475-9344 

Mail: kirsten.zimmerhofer@brd.nrw.de  
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Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr ....    1-089-101-089-101-089-101-089-10    für den Bereich Hagsche Straßefür den Bereich Hagsche Straßefür den Bereich Hagsche Straßefür den Bereich Hagsche Straße     ////    HagscheHagscheHagscheHagsche    
PoortPoortPoortPoort    ((((altes Postgebäudealtes Postgebäudealtes Postgebäudealtes Postgebäude ))))

An: natalja.futorjan 19.01.2015 11:45

Kopie:

Sehr geehrte Frau Futorjan,
 
wir nehmen gerne Bezug auf das soeben geführte Gespräch in Ihrem Hause.
 
Wie bereits im persönlichen Gespräch formuliert, finden wir es sehr gut, dass 
die Stadt Kleve -auch im Rahmen der Kooperation mit dem Flächenpool NRW-
und mit uns als Erwerber der „alten Postimmobilie“ ein großes Intersse an der
Belebung dieses zentralen Areals hat.
 
Der vorliegende Bebauungsplan bildet die Grundlage für eine zukunftsorientierte
Weiterentwicklung dieses Areals.
 
Auf Basis unserer aktuellen Überlegungen und Planungen haben wir noch 
weitere Anregungen, deren Berücksichtigung eine weitere Unterstützung 
bei der Entwicklung dieser innerstädtischen Fläche darstellt.
 
1)    MK 1  - Wir nehmen Bezug auf beiliegende Ansicht des Bestandsgebäude, hier 
ist die Firsthöhe hofseitig 15,37 m und aus Sicht der Hagschen Straße (Bürgersteig)
16,42 m.
Wir bitten daher um Übernahme der Bestandshöhe von 16,42 m in den B-Plan.
 
2)    MK 1 und MK 2 –  Es wird die Geschossflächenzahl 3 gewünscht – dies 
insbesondere
vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen Bebauung mit entsprechend großen
Nutzflächen. 
 
3)    MK 2 – Möglichkeit der Wohnnutzung neben Gewerbeflächen auch im EG
 
4)    MK 1 – Quadrat ehem. Postfiliale (Bereich Ladenlokal)  als Hinweis zum 
ehem. Stadttor „Hagsche Tor“ 5  geschossig (architektonische Aufwertung 
durch Turmbildung – städtebauliches Entree von der Oberstadt zur Kernstadt)  
 
5)    MK 1 zu MK 2 – Straßenseite Hagsche Poort  - Brückenbildung ab 
3. OG zwischen den Baufeldern MK 1 zu MK 2
 
Für weitere gemeinsame Gespräche und Überlegungen stehen wir Ihnen sehr gerne
zur Verfügung.
 
 
Mit freundlichem Gruß

_________________________________________________________
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Dies ist eine vertrauliche Nachricht und nur für den Adressaten bestimmt. Es ist 
nicht erlaubt, diese Nachricht zu kopieren oder Dritten zugänglich zu machen. 
Sollten Sie irrtümlich diese Nachricht erhalten haben, so bitten wir Sie um 
Vernichtung dieser Nachricht auf Ihren Speichermedien und Ihre Mitteilung per 
E-Mail oder unter der oben angegebenen Telefonnummer. Danke!

 WE_12698_Ansichten Firsthöhe Hagsche Straße 50-52 in KLEVE.pdfWE_12698_Ansichten Firsthöhe Hagsche Straße 50-52 in KLEVE.pdf
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